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Bebauungsplan Nr. 26.78 Gewerbegebiet Hämmern, 10. Vereinfachte Änderung 
1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentlichen 
Entwurfsauslegung 
2. Satzungsbeschluss 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Ausschuss für Stadtentwicklung Ö 14.09.2022 Vorberatung 

Stadtrat Ö 20.09.2022 Entscheidung 

 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Abwägung der in der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

(Beteiligung der Öffentlichkeit) i.V.m. § 13 BauGB sowie der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 
30.03.2022 die Einleitung der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26.78 
Gewerbegebiet Hämmern beschlossen.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB fand vom 01.08.2022 
bis zum 02.09.2022 statt. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB wurde vom 01.08.2022 bis zum 
02.09.2022 durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen sind nachfolgend 
behandelt.  
 
 

1.1 Abwägung der in der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der 
Öffentlichkeit) eingegangenen Stellungnahmen  
 

Es sind keine Stellungnahmen oder Anregungen eingegangen. 
 

 

1.2 Abwägung der in der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behörden, 
Träger öffentlicher Belange) und gemäß § 2 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der 
Nachbarkommunen) eingegangenen Stellungnahmen 

 



 Schreiben Nr. 1 von der Bezirksregierung Düsseldorf, Luftfahrtbehörde, vom 
02.09.2022 
 
Die Luftfahrtbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf weist darauf hin, dass 
aufgrund möglicher Beeinträchtigungen des Flugbetriebs durch Krane und 
ähnliche Baugeräte der Hinweis aufgenommen werden soll, dass die Errichtung 
von Kranen und ähnlichen Baugeräten im Plangebiet, welche eine Höhe von 20 
m über Grund überschreiten, möglichst frühzeitig mit der Bezirksregierung 
Düsseldorf – Luftfahrtbehörde abzustimmen sind. 
 

********** 

 
Um potentielle Beeinträchtigungen vorzubeugen, wird der von der 
Luftfahrtbehörde vorgebrachte Hinweis in dem Bebauungsplan Nr. 26.78 
Gewerbegebiet Hämmern aufgenommen.  

 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  
 
 Schreiben Nr. 2 bis 14  
 

 Schreiben Nr.  2 vom 01.08.2022 BEW GmbH 

 Schreiben Nr.  3 vom 02.08.2022 Amprion GmbH  

 Schreiben Nr.  4 vom 03.08.2022 Industrie- und Handelskammer zu Köln  

 Schreiben Nr.  5 vom 03.08.2022 PLEdoc GmbH 

 Schreiben Nr.  6 vom 10.08.2022 Westnetz GmbH 

 Schreiben Nr.  7 vom 11.08.2022 Stadt Halver 

 Schreiben Nr.  8 vom 11.08.2022 Dt. Telekom GmbH 

 Schreiben Nr.  9 vom 11.08.2022 Wupppertaler Stadtwerke 

 Schreiben Nr. 10 vom 17.08.2022 Stadt Remscheid 

 Schreiben Nr. 11 vom 18.08.2022 Schloss-Stadt Hückeswagen 

 Schreiben Nr. 12 vom 22.08.2022 Stadt Kierspe 

 Schreiben Nr. 13 vom 25.08.2022 Oberbergischer Kreis 

 Schreiben Nr. 14 vom 29.08.2022 Hansestadt Wipperfürth, FB-II, Planen, 
Bauen und Umwelt 

 
Die in den vorgenannten Schreiben vorgetragenen Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Sie bedürfen keiner Abwägung. Weitere Anregungen aus der Beteiligung 
der Behörden und der Öffentlichkeit, die abwägungsrelevant sind oder Hinweise 
enthalten, sind nicht eingegangen. 
 
 
 
2.     Satzungsbeschluss 
 

Der Bebauungsplan Nr. 26.78 Gewerbegebiet Hämmern, 10. vereinfachte 
Änderung bestehend aus dem Planteil und den textlichen Festsetzungen, 
wird gemäß § 10(1) BauGB als Satzung mit der dazugehörigen Begründung 
beschlossen. 

 
 



 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Sämtliche Kosten in Form von Personalaufwand für die Begleitung und Betreuung des 
Verfahrens werden vom Antragsteller getragen.   
 
 

Produkt/Projekt/Kostenstelle: 
 

Finanzielle Auswirkungen (€) 

lfd. Jahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 

konsumtiver Aufwand (einmalig, 
Folgekosten, Abschreibung) 

    

investive Auszahlung     

Drittfinanzierung     

 im Budget gedeckt  vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Folgejahr 

 
 
 
Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf die Inklusion: 
 
Demografische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Ebenso sind keine Auswirkungen 

auf die Inklusion zu benennen. 

 
 
 
Begründung: 
 
Zu 1: Es sind 14 Stellungnahmen eingegangen. Dreizehn Stellungnahmen bedürfen 

keiner Abwägung. Eine Stellungnahme wird gem. § 1 (6) BauGB in die 
Abwägung eingestellt.  
 

Zu 2: Gegenüber dem ausgelegten Entwurf sind keine Änderungen erfolgt. Lediglich 
der Hinweis der Bez.Reg. Düsseldorf / Flugfahrtbehörde wird ergänzt. 

 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Stellungnahmen aus der Offenlegung des Planentwurfes 
Anlage 2  Bebauungsplan Nr. 26.78 Gewerbegebiet Hämmern, 10. vereinfachte 

Änderung 
Anlage 3 Gegenüberstellung Bestand/Planung  
Anlage 4  Textliche Festsetzungen  
Anlage 5 Begründung  
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